
R A K RechtsanwaltskammerStuttgart

von Kollegen für Kollegen

U R K U N D E

Sehr geehrte Frau Kollegin Orlowa,

gemäß § 43c Abs. 2 BRAO verleiht Ihnen hiermit der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Stuttgart
die Bezeichnung

?Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht".

Mit dieser Verleihung verbinden wir den Hinweis darauf, dass Sie mit der Führung der Fachanwalts-
bezeichnung gleichzeitig die Verpflichtung eingegangen sind, sich auf Ihrem Fachgebiet ständig
gem. § 15 FAO fortzubilden.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Abteilung Fachgebietsbezeichnungen, 26.08.2015
Stellvertretende Vorsitzende
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